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TEIL B : TEXT 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Nutzungskatalog des Sonstige Sondergebietes (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

(überwiegend unverändert aus dem Ursprungs-Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 übernommen  
und teilweise ergänzt) 

 

 In dem festgesetzten Sonstigen Sondergebieten mit der nutzungsbegrenzenden 
Zweckbestimmung „Tierklinik“, Teilgebiete SO1a bis SO4, sind folgende Nutzungen zu-
lässig: 

 

• Tierärztliche Praxis einschließlich vorhandenem Wohngebäude für den Betriebsin-
haber mit Nebenanlagen, SO1a  

 

• Wohngebäude als ursprüngliches Altenteil für die Familie des Betriebsinhabers, 
SO1b 

 

• Wohngebäude als Altenteil für den dann ehemaligen Betriebsinhaber, SO1c 
 

• Erweiterungs- und Anbau an das Hauptgebäude der tierärztlichen Praxis, SO2   
 

• Wohngebäude für den 2. Tierarzt in räumlich funktionaler Beziehung zur Tier- 
station, SO3a   

 

• Bauliche Anlagen und Nebenanlagen für eine Tierstation mit Geräteraum, Vogelvo-
lieren, Stall und Lagerflächen, SO3b  

 

• Mehrzweckhalle für Fahrzeuge, Futter, Einstreu und betriebsbedingte Materialien 
und Geräte, SO4 

 
2. Zulässige Grundflächen von Stellplätzen und Garagen mit deren Zufahrten 

und Nebenanlagen (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 
(unverändert aus dem Ursprungs-Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 übernommen  
und klarstellend ergänzt) 

 

 In dem festgesetzten Sonstigen Sondergebiet „Tierklinik“ sind bauliche Anlagen nach 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO in den hierfür nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzten 
Flächen (Ga, St1 und St2) sowie im Eingangsbereich des Teilgebietes SO1a zwischen 
vorderer Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie und innerhalb der überbaubaren 
Flächen zulässig.  

 
3. Ausnahmen vom Maß der baulichen Nutzung  

(§ 16 Abs. 6 BauNVO i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB)  
(überwiegend unverändert aus dem Ursprungs-Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 übernommen und 
ergänzt) 

 

 Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung (GR max.) darf nur in den Teilgebieten 
SO1a, bis SO1c und SO3a ausschließlich nur für Terrassen mit Stützmauern als bauli-
che Anlagen ausnahmsweise pro Teilgebiet um bis zu maximal 30 m² überschritten 
werden. 

 
 



 

 

4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft und zur Grünordnung  
(§ 1a Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)  
(überwiegend unverändert aus dem Ursprungs-Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 übernommen 
und ergänzt) 

 

4.1 Zum nachhaltigen Schutz, Erhalt und Entwicklung der an der nördlichen, westlichen 
und südlichen Grundstücksgrenze vorhandenen Knicks ist auf den privaten Grund-
stücksflächen jeweils ein 2,00 m breiter Saumstreifen bezogen auf den Wallfuß ent-
lang der Knicks von jeglicher Bebauung und Nutzung (Knickfreihaltezone) freizuhalten 
und gegenüber der angrenzenden baulichen Nutzung (Garten- und Freiflächen) zu 
schützen. 

 

4.2 Im Kronentraufbereich der mit Erhaltungsgebot festgesetzten Einzelbäume sind bauli-
che und sonstige Maßnahmen so durchzuführen, dass nachhaltige Schädigungen 
ausgeschlossen werden können. 

 
5. Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 

(neu aufgenommen) 
 

Mit der festgesetzten abweichenden Bauweise > a < sind innerhalb des Teilgebietes 
SO 1a und SO2 als Gesamtheit Gebäude gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO in offener Bau-
weise mit Baukörperlängen über 50 m zulässig. 

 
 
II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 84 LBO) 
 
1. Begrünung der Grundstücke 

(unverändert aus dem Ursprungs-Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 übernommen) 
 

 Auf den privaten Grundstücksflächen sind mindestens 4 Laubbäume mit einer Pflanz-
größe von mindestens 16 - 18 cm Stammumfang in 3 x verpflanzter Baumschulquali-
tät zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch Ersatzpflanzungen zu 
ergänzen. Bei Pflanzung von Obstbäumen dürfen abweichend von den zuvor genann-
ten Qualitäten auch Gehölze der Pflanzgröße mindestens 10 - 12 cm Stammumfang 
als 2 x verpflanzte Hochstämme gepflanzt werden. Die in der Planzeichnung (Teil A) 
festgesetzten Baumstandorte sind hierbei zu berücksichtigen. 

 
2. Befestigte Flächen 

(unverändert aus dem Ursprungs-Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 übernommen und  
lediglich klarstellend angepasst ) 

 

Auf den privaten Grundstücksflächen sind die nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festge-
setzten Stellplatzflächen mit deren Zufahrten und befahrbaren Wegen, soweit nicht 
vorhanden, in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.  
 
 

III. HINWEISE  
(neu aufgenommen) 

 

 Artenschutz: 
 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dürfen alle Ar-
beiten an Gehölzen und die Baufeldräumung gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG nur außerhalb 
der Schonzeit, d. h. nur zwischen dem 01.10. und dem 28.02. ausgeführt werden. 
 

 Kompensation: 
 

 Der sich aus der Satzung zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
(VEP) Nr. 1 ergebene Kompensationsbedarf für die mit der Satzung planungsrechtlich 
zusätzlich ermöglichten Eingriff in vorhandene Knickabschnitte wird außerhalb des 
Plangeltungsbereiches auf dem Flurstück 160 der Flur 6 in der Gemarkung Wasbek 
durch eine 50 m Knickneuanlage ausgeglichen. 



 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 07.12 
.2011. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffent-
lichung im Internet am 02.03.2012 und durch Aushang in den Bekanntmachungstafeln 
vom --.--.2012 bis zum --.--.2012 erfolgt. 

 

2. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke der Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB („Öffentlichkeitsbeteiligung“) und von der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB („Scoping“) ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen worden. Der 
Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 12.03.2012 bis zum 23.03.2012 Gelegenheit gege-
ben, sich während der Dienststunden im Stadthaus der Stadt Neumünster, Fachdienst 
Stadtplanung, Brachenfelder Straße 1 - 3, 24534 Neumünster über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen unterrichten zu lassen. 

 

3. Die Gemeindevertretung hat am 21.03.2012 den Entwurf der 1. Änderung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 mit Begründung beschlossen und zur Durch-
führung einer öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB bestimmt.  

 

4. Der Entwurf der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan sowie die Begründung haben in der Zeit vom 11.04.2012 bis zum 11.05. 
2012 während der Dienststunden im Stadthaus der Stadt Neumünster, Fachdienst Stadt-
planung, Brachenfelder Straße 1-3, 24534 Neumünster nach § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m.  
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten 
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, durch Veröffentlichung im 
Internet am 30.03.2012 und durch Aushang in den Bekanntmachungstafeln vom --.--
.2012 bis zum --.--.2012 ortsüblich bekannt gemacht worden.  

 

 Hierbei ist darauf hingewiesen worden, dass im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt worden ist. Zugleich 
ist darauf hingewiesen worden, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

 

5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wur-
den mit Schreiben vom 30.03.2012 nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 
BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  

 

 Wasbek, den 
 
 
 
 
 
 

  (Siegel) 
Bürgermeister 

 

6. Der katastermäßige Bestand vom 09.01.2012 sowie die geometrischen Festlegungen der 
neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.  

 

 Neumünster, den 
 
 
 
 
 
 
  (Siegel) 
  Öffentl. best. Verm.- Ing. 



 

 
 

7. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Stellungnahmen der von der Planung be-
rührten Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Naturschutz-
verbände am 24.05.2012 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 

8. Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
wurde am 24.05.2012 von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Be-
gründung zur Bebauungsplansatzung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 
24.05.2012 gebilligt.  

 

 Wasbek, den 
 
 
 
 
 

  (Siegel) 
Bürgermeister 

 

9. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) 
und dem Vorhaben- und Erschließungsplan wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu 
machen. 

 

 Wasbek, den 
 
 
 
 
 

  (Siegel) 
Bürgermeister 

 

10. Der Beschluss der Gemeindevertretung über die Bebauungsplansatzung sowie die Stelle, 
bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von allen Interessierten eingese-
hen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentli-
chung im Internet am --.--.2012 und durch Aushang in den Bekanntmachungstafeln vom -
-.--.2012 bis zum --.--.2012 ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung 
ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 
BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und 
das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswir-
kungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.  

 Die Satzung ist mithin am                        2012 in Kraft getreten. 
 

 Wasbek, den 
 
 
 
 
 
  (Siegel) 
  Bürgermeister 

 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der aktueller Fassung sowie nach § 84 
der Landesbauordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
vom 24.05.2012 folgende Satzung über die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes (VEP) Nr. 1 „Tierklinik Bahnhofstraße“ der Gemeinde Wasbek für das Gebiet 
Bahnhofstraße Haus Nr. 46 am nordöstlichen Ortsrand, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A), dem Text (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan, erlassen. 
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